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20. Gesetz: Anzeigenabgabegesetz, Abänderung. 
21. Verordnung: Ladenschluß an Werktagen (Wiener Ladenschlußverordnung). 

20. 

Gesetz vom 24. September 1965, mit dem 
das Anzeigenabgabegesetz abgeändert wird. 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel 1 

Das Gesetz vom 3. Oktober 1946, LGBI. flir 
Wien Nr. 14, über die Einhebung einer Abgabe 
von Anzeigen in Drudtwerken (Anzeigenabgabe
gesetz), in der Fassung der Wiener Abgabenord
nung, LGBI. für Wien Nr. 21/1962, wird abge
ändert wie folgt: 

§ 4 hat zu lauten: 

„§ 4 

Höhe der Abgabe 

(1) Die Abgabe beträgt 10 v. H. des für die 
Vornahme oder Verbreitung der Anzeige ent
richteten Entgeltes. 

(2) Weist der Abgabepf!ichtige innerhalb der 
Verjährungszeit nach, wegen der gleichen Anzeige 
auf Grund eines Tatbestandes, der einem der 
Tatbestände des § 1 Abs. 2 entspricht, auch 
gegenüber anderen inländischen Gebietskörper
sdiaften abgabepflichtig zu sein, so ist die Ab
gabe mit dem der Anzahl der einhebungsberech
tigten Gebietskörperschaften entsprechenden 
Bruchteil festzusetzen. Die Abgabenbehörde hat 
die anderen einhebungsberechtigten Gebiets
körperschaften hievon zu benachrichtigen." 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit dem Ersten des auf 
den Tag seiner Kundmachung nächstfolgenden 
Kalendermonates in Wirksamkeit. 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 

Marek Ertl 
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21. 
Verordnung des Landcsbauptmanncs vom 
15. November 1965 über den Ladenschluß an 
Werktagen (Wiener Ladensdtlußverordnung) •. 

Auf Grund des § 2 Abs. 4 lit. a, 5 und 6, des 
§ 4 Abs. 4, 6 und 7, des § 6 Abs. 1 lit. a und b, 
des. S 7 Abs. 2 und des § 11 Abs. 3 des Laden
schlußgesetzes, BGB!. Nr. 156/1958, in der Fas
sung des Bundesgesetzes vom 17. Juli 1964, 
BGB!. Nr. 203, wird verordnet: 

Allgemeine Ladenschlußzeiten 

§ 1 

Alle ständigen und nichtständigen für den 
Kleinverkauf von Waren bestimmten Betriebs
einrichtungen (Verkaufsstellen) sind, soweit sich 
nach den folgenden Bestimmungen nichts ande
res ergibt, an Werktagen von 18 Uhr bis 8 Uhr, 
beim Kleinverkauf von Lebensmitteln von 
18.30 Uhr bis 7 Uhr geschlossen zu halten. 

§ 2 

An Samstagen sind die Verkaufsstellen ab 
13 Uhr, beim Kleinverkauf von Lebensmitteln 
bis 6.30 Uhr und ab 14 Uhr geschlossen zu hal
ten. 

Sonderregelung für Verkaufsstellen bestimmter 
Art 

§ 3 

Die Süßwarenfachgeschäfte dürfen von Mon
tag bis Freitag von 7 Uhr bis 20 Uhr und an 
Samstagen sowie an Werkt:igen vor gesetzlichen 
Feiertagen von 7 Uhr bis 20.30 Uhr offengehal
ten werden. 

§ 4 

Die Papierwarenfachgeschäfte dürfen an allen 
Werktagen von 7.30 Uhr an offengehalten wer
den. 

§ 5 

Die Verkaufsstellen, in denen ausschließlich 
Naturblumen, Blumengewinde u. dgl. abgegeben 
werden, dürfen an allen Werktagen von 8 Uhr 
bis 19 Uhr offengehalten werden. 
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